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Gültig ab:  20.02.2018  
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SGB II:  Weisung  
SGB III:  Weisung  
Familienkasse:  nicht betroffen 

Bezug:  

• HEGA 12/08 - 14 - Nachweis und Meldung beitragsfreier Zeiten für die 
Rentenversicherung 

• HEGA 04/2015 - 9 - Flächeneinführung des zentralen IT-Verfahrens STEP 
(Stammdatenerfassungs- und -pflegesystem) 

• HEGA 05/2012 - 06 - Einführung des eSolution-Portals – Hilfe bei der Ermittlung der 
Rentenversicherungsnummer 

• Verfahrensinformation SGB II vom 20.07.2012 

 
Die Weisungen zur Meldung von Anrechnungszeittatbeständen für die 
Rentenversicherung wurden gebündelt, aktualisiert und in gestraffter Form in das 
neue Format überführt. Aufgenommen wurden Hinweise zur einfacheren Ermittlung 
der Rentenversicherungsnummer (VSNR) und zur Bearbeitung von Meldungen, die 
von der Rentenversicherung nicht verarbeitet werden konnten (sog. Rückläufer). 
Weggefallen sind frühere Sonderregeln für rentennahe Jahrgänge.  



 

 

 

1. Ausgangssituation 
Die Weisungen zur Meldung von Anrechnungszeittatbeständen an die Rentenversicherung 
aus 2008 bedurften einer Aktualisierung der Rechts- und Verfahrenshinweise. Insbesondere 
sind frühere Sonderregeln für rentennahe Jahrgänge weggefallen. Im Kontext der Altersrente 
wegen Arbeitslosigkeit (§ 237 SGB VI) und der Meldung von Anrechnungszeiten für 
Versicherte nach Vollendung des 58. Lebensjahres (§ 252 Abs. 8 SGB VI) können 
jahrgangsbedingt keine Neufälle mehr entstehen. 

2. Auftrag und Ziel 
Die Agenturen für Arbeit und die gemeinsamen Einrichtungen erhalten aktualisierte 
Weisungen zur Meldung von Anrechnungszeittatbeständen für die Rentenversicherung. Die 
inhaltlich neuen Passagen sind grau unterlegt. 

2.1 Arbeitsmittel Service Center 

Die Gesprächsleitfäden für die Service Center SGB II (2.001) und SGB III (3.001a, 3.001b, 
3.102, 3.103) werden gemäß Anlage 1, Punkt 3.6 aktualisiert und im BA-Intranet mit dem 
Stand 20.02.2018 veröffentlicht. 

3. Einzelaufträge 
Die Agenturen für Arbeit und die gemeinsamen Einrichtungen beachten die aktualisierten 
Rechts- und Verfahrenshinweise. 

4. Info 
entfällt 

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
entfällt 

7. Beteiligung 
entfällt.  
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1. Begriff Anrechnungszeiten


Anrechnungszeiten sind beitragsfreie Zeiten. Sie sollen rentenrechtliche Nachteile ausglei-
chen, die dadurch entstanden sind, dass Versicherte zeitweise unverschuldet an der Bei-
tragszahlung zur Rentenversicherung gehindert waren. 


2. Meldetatbestände im Rechtskreis SGB III


2.1 Überblick 


Von der Bundesagentur für Arbeit sind an die Rentenversicherung nach § 39 Abs. 2 der 
Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung – DEÜV i. V. m. § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 - 4 
SGB VI folgende Zeiten zu melden: 


 Zeiten der Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug (§ 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI);
 Zeiten der Ausbildungsuche bei einer deutschen Agentur für Arbeit (§ 58 Abs. 1 S. 1 Nr.


3a SGB VI);
 Zeiten der Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (§ 58 Abs. 1


S. 1 Nr. 4 i. V. m. S. 2 SGB VI).
 Zeiten nach § 38 Abs. 3 SGB III, in denen der Arbeitsuchende die Vermittlung durch die


Agentur für Arbeit nicht in Anspruch nehmen konnte („Vermittlungssperre“) (vgl. 2.2.3).


2.2 Zeiten der Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug 


2.2.1 Voraussetzung Arbeitslosigkeit 
(1) Die Agenturen für Arbeit haben vor der Meldung eines Anrechnungszeittatbestandes an
die Rentenversicherung anhand der Regelungen des SGB III zu prüfen, ob der Versicherte
arbeitslos war, d. h.:


 vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stand;
 eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchte, indem er alle Möglichkeiten nutzte und


nutzen wollten, um seine Beschäftigungslosigkeit zu beenden (Eigenbemühungen) und
den Vermittlungsbemühungen der AA zur Verfügung stand (Verfügbarkeit);


 sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet hat;
 seine Mitwirkungspflichten als Arbeitsuchender und Pflichten aus der Eingliederungs-


vereinbarung erfüllt hat.


(vgl. § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI i. V. m. §§ 16, 38 Abs. 2 u. 3 i. V. m. 37 SGB III) 


(2) Zu den sanktionsbewehrten Pflichten der Arbeitsuchenden gehören die Mitwirkungs-
pflichten nach § 38 Abs. 2 SGB III, die Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung oder dem
Verwaltungsakt nach § 37 Abs. 3 Satz 4 SGB III (vgl. § 38 Abs. 3 Sätze 2-3 SGB III).


2.2.2 Voraussetzung Nichtleistungsbezug 
(1) Zu meldende Versicherte müssen nach § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI eine öffentlich-
rechtliche Leistung bezogen (1. Alternative) oder nur wegen der Berücksichtigung von
Einkommen und Vermögen nicht bezogen (2. Alternative) haben. Praktisch relevant ist nur
die 2. Alternative des Nichtbezugs von Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II.
Hauptanwendungsfälle sind:



http://www.gesetze-im-internet.de/de_v/__39.html

http://www.gesetze-im-internet.de/de_v/__39.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__58.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__58.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__16.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__38.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__37.html
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 Nichtbezug von Arbeitslosengeld II wegen fehlender Hilfebedürftigkeit und


 Nichtbezug von Arbeitslosengeld wegen Ruhen des Leistungsanspruchs bei Abgeltung
von Arbeitsentgelt, Urlaubsabgeltung oder Entlassungsentschädigungen (§§ 157, 158
SGB III).


(2) Wird Arbeitslosengeld II nicht beantragt, kann grundsätzlich unterstellt werden, dass die
für Anrechnungszeiten erforderliche Tatbestandsvoraussetzung des fehlenden Leistungs-
bezugs „wegen des zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens“ vorliegt.


2.2.3 Sanktionstatbestände (sog. „Vermittlungssperre“) 
(1) Kein zu meldender Anrechnungszeittatbestand liegt für einen Sanktionszeitraum von 12
Wochen vor, während dem die Vermittlung gem. § 38 Abs. 3 Satz 3 SGB III eingestellt wurde
(sog. „Vermittlungssperre“).


(2) Zeiten, in denen der bisher arbeitslose Arbeitsuchende die Vermittlung der Agentur für
Arbeit nicht in Anspruch nehmen konnte („Vermittlungssperre“), sind nach § 39 Abs. 2 DEÜV
als eigener Meldetatbestand an die Rentenversicherung zu melden.


Eine Vermittlungssperre wird in VERBIS unter „Anrechnungszeit erstellen“ erfasst und über 
das Programm „RV-Meldungsservice“ an STEP übertragen. Eine zusätzliche Erfassung in 
STEP ist nicht erforderlich. Außerdem ist ein Lebenslaufeintrag zu erfassen 


(3) Der Meldetatbestand der Vermittlungssperre wird wie unter Absatz 2 beschrieben mit
Beginn- und Ende-Datum erfasst, sobald die Vermittlungssperre dem Kunden schriftlich mit
einem rechtsbehelfsfähigen Bescheid unter Angabe des zwölfwöchigen Sanktionszeitraumes
mitgeteilt wurde. Die Erfassung hat nur Vormerkungscharakter. Elektronisch an die
Rentenversicherung übermittelt wird die Meldung des Zeitraums der Vermittlungssperre erst
nach deren Ablauf. Sie kann deshalb im Bedarfsfall in der Regel auch noch vor der
Übermittlung an die Rentenversicherung wieder gelöscht werden und erfordert dann keine
Stornierungsmeldung (= Stornierung nach Übermittlung an die Rentenversicherung). Weil die
Vermittlungssperre dem Kunden schriftlich mit einem Verwaltungsakt mitgeteilt werden muss,
erhält er automatisch über die „RV-Anrechnungszeiten“ aus STEP (sog. MAZ-Tool) nur eine
Beendigungsmitteilung und keine gesonderte Bescheinigung des Sanktionszeitraumes.


(4) Nach Ablauf der Vermittlungssperre ist mit einer erneuten Arbeitslosmeldung die
Berücksichtigung von Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit nur dann möglich, wenn



http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__157.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__158.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__158.html
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während der Vermittlungssperre ein sog. unschädlicher Überbrückungstatbestand für die 
erforderliche Unterbrechung einer versicherten Beschäftigung oder Tätigkeit i. S. v. § 58 Abs. 
2 SGB VI vorliegt. Dies ist nur dann der Fall, wenn der Betroffene sich auch während der 
Vermittlungssperre fortlaufend und ernsthaft um Arbeit bemüht und dem zuständigen 
Träger der Rentenversicherung selbst entsprechende Nachweise vorlegt (vgl. Anlage). 


(5) Durch die Einführung eines zwölfwöchigen Sanktionszeitraums nach § 38 Abs. 3 SGB 
III („Vermittlungssperre“) und dessen rentenrechtliche Auswirkungen entsteht in den 
Agenturen ein entsprechender Bedarf an Aufklärung und Beratung gegenüber Kunden, bei 
denen eine Vermittlungssperre eintreten kann. Die Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte 
haben somit alle arbeitslosen Nichtleistungsempfänger im Erstgespräch zu informieren bzw. 
vor oder bei Abschluss der Eingliederungsvereinbarung auf die rentenrechtlichen Folgen 
hinzuweisen, die sich aus einer Sanktion nach § 38 Abs. 3 SGB III ergeben bzw. ergeben 
können. Auch die Voraussetzungen eines Überbrückungstatbestandes (vgl. vorstehenden 
Abs. 4) während eines Sanktionszeitraums sind anzusprechen. Mit der Deutschen 
Rentenversicherung wurde hierfür ein rentenrechtliches Informationsblatt abgestimmt (vgl. 
Anlage). Dieses Informationsblatt ist zum Bestandteil der mit dem arbeitslosen 
Nichtleistungsbezieher abzuschließenden Eingliederungsvereinbarung zu machen und die 
Aushändigung in der Vereinbarung zu vermerken. Es kann darüber hinaus in den Agenturen 
für Arbeit für Beratungszwecke, aber auch für schriftliche Hinweise genutzt werden. 


(6) Kein Anrechnungszeittatbestand liegt ferner vor, wenn der Nichtleistungsbezug auf 
leistungsrechtlichen Sanktionen beruht (insbesondere Eintritt einer Sperrzeit gem. § 159 SGB 
III oder Versagung/Entziehung wegen fehlender Mitwirkung gem. § 66 SGB I). 


2.3 Ausbildungsuche 


(1) Als Ausbildungsuchende i. S. v. § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3a SGB VI sind junge Menschen ab 
Vollendung des 17. Lebensjahres zu melden, die bei einer deutschen Agentur für Arbeit als 
Ausbildungsuchende gemeldet waren. Im Zusammenhang mit § 15 SGB III sind dies die 
Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz. Nicht zu melden sind ausschließlich 
Ratsuchende. 


(2) Zeigt ein Ausbildungsuchender der Agentur für Arbeit vor dem tatsächlichen 
Ausbildungsbeginn an, dass er bereits einen Ausbildungsplatz gefunden hat oder wird dies - 
soweit keine Rückäußerung des Ausbildungsuchenden vorliegt - von der Agentur für Arbeit 
entsprechend ermittelt, so kann der Anrechnungszeittatbestand dennoch regelmäßig 
durchgehend bis zum Vortag des tatsächlichen Ausbildungsbeginns gemeldet werden. Eine 
entsprechende Eintragung  der Ausbildung erfolgt im VERBIS Lebenslauf.  


(3) Kein Anrechnungszeittatbestand ist zu melden ab dem Zeitpunkt, ab dem die 
Ausbildungsvermittlung eingestellt wurde, weil der Ausbildungsuchende seinen Pflichten nach 
§ 38 Abs. 2 SGB III, den Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung oder dem 
Verwaltungsakt nach § 37 Abs. 3 Satz 4 SGB III nicht nachgekommen ist. Die Sanktion einer 
„Vermittlungssperre“ von 12 Wochen – die das Gesetz für Arbeitsuchende ermöglicht (vgl. 
oben Ziffer 2.2.3) – kann jedoch bei Ausbildungsuchenden nicht eintreten (vgl. § 38 Abs. 4 
Satz 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 SGB III). 



http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__159.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__159.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__66.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__15.html
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2.4 Zeiten der Teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 


(1) Zeiten der Teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) nach § 58 Abs.
1 S. 1 Nr. 4 i. V. m. S. 2 SGB VI umfassen die in den §§ 51 ff SGB III umschriebenen
Maßnahmen.


(2) Entsprechend § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 i. V. m. S. 2 SGB VI meldet die BA Zeiten der
Teilnahme an BvB ab Vollendung des 17. Lebensjahres. (Näheres zur vollelektronischen
Übertragung dieser Zeiten von COSACH an STEP siehe Ziffer 3.4).


2.5 Teilnahme an Maßnahmen zur Aktivierung, Eingliederung u. Weiterbildung 


(1) Auch während der Teilnahme an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung (§ 45 SGB III) und der Teilnahme an geförderten Weiterbildungsmaßnahmen
(§§ 81 ff. SGB III) werden Anrechnungszeiten nach § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI zurückgelegt.


(2) Für die Meldung der Anrechnungszeittatbestände nach Abs. 1 ist im MAZ-Tool bzw. auf
der MAZ-Oberfläche von VERBIS der allgemeine Meldegrund für Arbeitslose zu nutzen (= „Alo
ohne Leistungsbezug § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI“).


(3) Ein Anrechnungszeittatbestand wird in VERBIS erfasst und über das Programm „RV-
Meldungsservice“ an STEP übertragen. Eine zusätzliche Erfassung in STEP ist nicht
erforderlich.


3. Geschäftsprozess im Rechtskreis SGB III


3.1 Verfahren in STEP 


3.1.1 „RV-Anrechnungszeiten“ 


(1) Über das Programm „RV-Meldungsservice“ schreiben die Verfahren VERBIS und
COSACH nach STEP in die Seite „RV-Anrechnungszeiten“. Auf dieser Seite werden die Zeiten
gelistet und in Meldeabschnitte aufgeteilt.


(2) Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Anrechnungszeiten zu erfassen, zu bearbeiten,
freizugeben oder zu stornieren.



http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__51.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__81.html
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(3) Beendigungs- und Jahresmeldungen werden automatisch elektronisch an die DRV
übermittelt und entsprechende Bescheinigungen automatisch an die Kunden übersandt.


3.1.2 „RV-Anrechnungszeiten-Rückläufer“ 


(1) Werden RV-Anrechnungszeittatbestände von der Agentur für Arbeit oder von der
gemeinsamen Einrichtung (vgl. Ziffer 5) gemeldet und kann die Rentenversicherung auf Grund
eines Fehlers diese Meldung nicht be-/verarbeiten, meldet dies die Rentenversicherung als
„RV-Anrechnungszeiten-Rückläufer“ zurück.


(2) Der Grund für den Rücklauf wird von der Rentenversicherung angegeben z.B. im Falle
einer stillgelegten Rentenversicherungsnummer.


(3) Der jeweilige Fehler/ Fehlergrund muss manuell behoben und die Bearbeitung des
Rückläufers über die Schaltfläche „Erledigen“ in STEP abgeschlossen werden.


3.1.3 Funktion „RV-Nummer beantragen“ 


(1) Auf der Seite „Basisdaten“ kann die Rentenversicherungs-Nummer (VSNR) in STEP
bearbeitet und in diesem Bearbeitungsdialog beantragt bzw. ermittelt werden. (Zur primär beim
Kunden zu erhebenden bzw. ersatzweise über eSolution zu beantragenden VSNR siehe Ziffer
3.6).


(2) Ausgewählte Personendaten werden an die Deutsche Rentenversicherung (DRV)
übertragen, die daraus entweder eine vorliegende VSNR identifiziert oder eine neue VSNR
generiert.


(3) Bei der Beantragung ist auf die Vollständigkeit folgender Angaben zu achten:


1. Nachname
2. Vorname
3. Geburtsname
4. Geburtsdatum
5. Geschlecht
6. Geburtsort
7. Wohnanschrift in Deutschland


(4) Die VSNR wird  durch den RV-Träger in der Regel innerhalb weniger Tage zurückgemeldet
und automatisch in STEP eingepflegt, eine Benachrichtigung der Dienststelle erfolgt nicht.


3.1.4 „RV-Nummer-Rückläufer“ 


(1) Im Falle einer fehlerhaften Beantragung einer VSNR wird ein Rückläufer der DRV erzeugt.


(2) Die Rückläufer werden pro Dienststelle (maßgeblich ist der Anwender, der die RV-Nr.
beantragt hat) unter „Mein STEP“ der Maske „RV-Nummer-Rückläufer“ als Prüfliste sowie bei
der Person unter dem Unternavigationspunkt „RV-Rückläufer“ angezeigt.
(3) Sobald eine gültige Rentenversicherungsnummer eingetragen wurde, wird der Eintrag
entfernt.
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(4) Fehlerhafte Meldungen hinsichtlich der Vergabe einer Versicherungsnummer können
nicht storniert werden, sondern müssen in richtiger Form neu gemeldet werden.


3.2 Verfahren in VERBIS 


(1) Durch die Anbindung von VERBIS an STEP werden Anrechnungszeittatbestände, die in
VERBIS eingegeben werden, automatisch übernommen, aber auch weiter in VERBIS
angezeigt. Dabei wird die Funktionalität „Anrechnungszeit“ in VERBIS den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Rechtskreis SGB III auf einem gesonderten Reiter auf der Seite
Kundendaten zur Verfügung gestellt. (Zum Verfahren im Rechtskreis SGB II siehe unten Ziffer
5). Dort können neue Anrechnungszeittatbestände der Arbeitsvermittlung und der
Berufsberatung in den entsprechenden Abschnitten eingetragen und der jeweils letzte
Abschnitt bearbeitet oder storniert werden, sofern die mögliche Anrechnungszeit noch nicht
beendet ist. Dies gilt nicht für Abschnitte einer noch nicht beendeten Anrechnungszeit, die im
abgelaufenen - und damit bereits der Rentenversicherung gemeldeten - Kalenderjahr liegt.
Diese Abschnitte können nur noch direkt in STEP verändert oder storniert werden.


(2) Um Fehler im Meldeprozess auszuschließen, sind Anrechnungszeitenfälle von Anfang an
in VERBIS konsequent als solche zu kennzeichnen. Das gilt auch für die Fälle, in denen vor
dem Nichtleistungsbezug Arbeitslosengeld bezogen wurde. Zur Unterstützung von
Beendigungsmeldungen wird bei der Abmeldung eines Kunden automatisch geprüft, ob eine
noch offene Anrechnungszeit vorliegt. Ist dies der Fall, so wird diese automatisch mit dem
Abmeldungsdatum als Enddatum versehen.


(3) Sind arbeitslose Nichtleistungsempfänger nicht als Anrechnungszeitenfälle in VERBIS
gekennzeichnet (d. h. es besteht keine offene Anrechnungszeit), erhält der Anwender im
Rechtskreis SGB III bei Abmeldung des BewA folgende maschinelle Erinnerung:


„Bitte prüfen Sie, ob für den Kunden eine Anrechnungszeit (MAZ) zu veranlassen ist.“ 


(4) Das Enddatum der Anrechnungszeit nach § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI braucht nur in
VERBIS eingetragen zu werden; es wird automatisch an STEP übertragen. Ist das Enddatum
verstrichen, so wird die Anrechnungszeit automatisch aus dem beschreibbaren Feld in die
Anzeige darunter verschoben (nur lesend).


3.3 Meldung von Ruhenszeiten über COLIBRI 


Zeiten in denen ein Leistungsanspruch gemäß §§ 157, 158 SGB III ruht, werden über das 
Verfahren COLIBRI an die Rentenversicherung gemeldet. 


3.4 Verfahren in COSACH 


(1) Das IT-Verfahren COSACH überträgt automatisch Beginn- und Endezeiten aller
Teilnehmenden berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen i. S. v. § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 i. V.
m. S. 2 SGB VI an das MAZ-Tool. Für Teilnehmende, die die Maßnahme vorzeitig abbrechen,
muss das tatsächliche Teilnahmeende mit Hilfe der Austrittsmeldung des Bildungsträgers
zeitnah in COSACH eingetragen werden. Die korrigierte Zeit der Teilnahme an einer BvB wird
dann automatisch an STEP übergeben. STEP erstellt dann automatisch eine
Beendigungsmeldung für den Rentenversicherungsträger (vgl. Ziffer 3.5), sofern diese Zeiten
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vor Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres liegen. Damit wird sichergestellt, dass nur die 
tatsächliche Zeit der Teilnahme an einer BvB an die Rentenversicherung gemeldet wird. 


(2) Es werden elektronisch die Zeiträume gemeldet, in denen der Teilnehmer an der BvB-
Maßnahme mit dem Status „B: bewilligt, teilnehmend“ bzw. mit einem Austrittsgrund versehen
ist. Um nachträgliche Korrekturen oder Stornierungen zu vermeiden, ist die „B“-Buchung erst
nach Bestätigung der Eintrittsmeldung durch den Bildungsträger vorgesehen.


3.5 Jahres- und Beendigungsmeldungen 


(1) Jahresmeldungen beziehen sich auf Zeiträume, die über das Ende eines Kalenderjahres
hinaus andauern. Der zu meldende und zu bescheinigende Zeitraum endet regelmäßig am
31.12.; das Beginn-Datum ist beliebig. Die Meldungen bzw. Bescheinigungen umfassen daher
grundsätzlich einen Zeitraum von höchstens zwölf Monaten desselben Kalenderjahres. Die
Jahresmeldungen werden nach Ablauf des Kalenderjahres automatisch erzeugt.


(2) Beitragsfreie Zeiten, die nicht über das Ende eines Kalenderjahres hinaus andauern,
werden innerhalb eines Monats nach Beendigung an den Rentenversicherungsträger
gemeldet (Beendigungsmeldung). Die Meldung wird ebenfalls automatisch erzeugt, sobald
über die realisierten Anbindungen zu den IT-Fachverfahren oder über eine direkte Eingabe in
STEP  ein Zeitraum-Ende-Datum gesetzt ist.


(3) Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes entfaltet die Meldung von
beitragsfreien Zeiten für die Rentenversicherung allein noch keine Rechtswirkungen, sondern
dient nur dazu, Tatsachenmaterial für die spätere Entscheidung über die Anerkennung einer
Anrechnungszeit an den Rentenversicherungsträger weiter zu leiten (BSG-Urteil vom
09.02.1994 – 11 Rar 49/93). Insoweit kommt weder der Meldung noch der Bescheinigung
eines Anrechnungszeittatbestandes die Rechtsqualität eines Verwaltungsaktes zu. Dessen
ungeachtet kann die Bescheinigung über eine Beendigungsmeldung in bestimmten Fällen
durchaus mit einem Verwaltungsakt der Agentur für Arbeit im Zusammenhang stehen, z. B.
wenn sie die Folge einer Einstellung der Vermittlung (sog. „Vermittlungssperre“) gemäß § 38
Abs. 3 S. 3 SGB III ist (s. Ziff. 2.2.3 Abs. 3).


3.6 Fehlende (Renten-)Versicherungsnummer (VSNR) 


(1) Maschinelle Meldungen in das Rentenversichertenkonto des Rentenversicherten sind nur 
möglich, wenn die korrekte(n) VSNR übermittelt wird.


(2) Rentenversicherte, die eine Anrechnungszeit zurücklegen möchten, sind deshalb frühzeitig 
aufzufordern, eine VSNR mitzuteilen, falls diese noch nicht vorliegt. Ist dem Kunden die VSNR 
nicht bekannt, kann das eSolution-Portal der DRV zur schnellen Ermittlung der VSNR 
genutzt werden (vgl. Information 05/2016 mit Handbuch eSolution).


(3) Seit dem 01.06.2005 wird im Rahmen der Einführung einer individuellen 
bundeseinheitlichen Krankenversichertennummer, die auf der verschlüsselten VSNR basiert, 
für jedes Mitglied der gesetzlichen KV eine VSNR vergeben. Das bedeutet, dass schon 
Neugeborene eine VSNR erhalten. Der Sozialversicherungsausweis – auf welchem die VSNR 
eingetragen ist – wird erst mit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ausgestellt. 
Das eSolution-Portal wird in diesen Fällen allerdings fündig.


(4) Kann die VSNR weder beim Kunden noch über das eSolution-Portal ermittelt werden, ist 
sie über STEP zu beantragen (vgl. 3.1.3). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Kunde 







Anlage zur Weisung 201802006 
Gültig ab: 20.02.2018 
Gültigkeit bis: 19.02.2023 


- 10 -


nicht in Deutschland geboren wurde. Die Betroffenen sind zur Beantragung der VSNR nicht 
an die Rentenversicherung zu verweisen.  


(5) Die Beantragung einer VSNR über STEP ist sehr restriktiv zu handhaben, da aufgrund
fehlerhafter Angaben (z. B. bei Personendaten wie Geburtsort) ggf. unnötig eine neue (zweite)
VSNR für den Kunden vergeben wird.


3.7 Stornierungen 


(1) Eine fehlerhafte, jedoch bereits an den Rentenversicherungsträger elektronisch
übermittelte Meldung muss storniert werden.


(2) Dies geschieht automatisch, wenn eine Stornierung über STEP, COSACH oder VERBIS
eingetragen wird.


4. Organisation im Rechtskreis SGB III


4.1 Rollenkonzept 


(1) Die Aufgabe „Meldung von Anrechnungszeiten“ ist grundsätzlich in der Eingangszone und
im Service-Center zu erledigen. Folgende Rollenverteilung im Kundenzentrum wird
empfohlen:


1. Kunden informieren (EZ, SC, Arbeitsvermittler/in, B U25 bzw. Reha, SB Reha/ SB)
2. Vorliegen der Voraussetzung prüfen*, z. B. Tatbestand Arbeitslosigkeit (EZ, SC,


Arbeitsvermittler/in, B Reha als auch SB Reha/ SB) oder Ausbildungsuche (B U 25 bzw.
Reha sowie SB Reha/ SB, Arbeitsvermittler/in Reha )


3. Datensatz in VERBIS ergänzen* (EZ, SC oder Arbeitsvermittler/in, ggf. B U25 bzw. Reha
als auch SB Reha/ SB, Arbeitsvermittler/in Reha)


4. Melde-Daten in VERBIS oder direkt in STEP schreiben* (EZ, SC, B U25 bzw. Reha, SB
Reha/ SB, Arbeitsvermittler/in Reha)


5. Melde-Daten nachsehen, z. B. bei Kundenanfrage (EZ, SC; Vermittler/in, Berater/in U25
bzw. Reha, SB Reha/ SB, Arbeitsvermittler/in Reha)


EZ = Eingangszone; SC = Service Center; B U25 = Berater/-in im U 25 bzw. Reha; SB Reha/ 
SB = Sachbearbeitung im Team Reha/ SB 


* Entfällt grundsätzlich für BvB-Zeiten (=programmtechnisch sichergestellt)


4.2 Berechtigungskonzept 


Die BA-Rollen (vgl. 4.1) sind mit allen erforderlichen Verfahrensprofilen für alle Verfahren 
versorgt. 


Bei Einzelbestellungen sind für STEP folgende Verfahrensprofile im „IM WEBSHOP“ zu 
bestellen: 
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• STEP Person Basisrechte: (PL) Personendaten lesen und (PS) Personendaten
schreiben,


• STEP Person Zusatzrechte: (R) RV Nummer lesen, (V) RV Nummer schreiben
• STEP-MAZ: (D) ; MAZ-Tool


5. Anrechnungszeiten im Rechtskreis SGB II


(1) Anrechnungszeiten sind beitragsfreie Zeiten für die Rentenversicherung. Anrechnungs-
zeittatbestände während eines Nichtleistungsbezugs im Sinne von § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB
VI kommen im Rechtskreis SGB II nur bei eng umgrenzten Ausnahmetatbeständen für Zeiten
der Arbeitslosigkeit in Betracht (vgl. die folgenden Absätze 2-3). Daneben ist im Rechtskreis
SGB II gem. § 58 Abs. 1 Nr. 6 SGB VI nach dem 31.12.2010 auch der Bezug von
Arbeitslosengeld II ein gesetzlicher Anrechnungszeittatbestand. Dieser ist jedoch nicht über
STEP zu melden und nicht Gegenstand der vorliegenden Verfahrensregeln.


(2) Wird ein Antrag auf Arbeitslosengeld II abgelehnt und wurde im Rechtskreis SGB II vom
Tag der Antragstellung bis zum Tag der Ablehnung des Antrags eine beitrags- und
leistungsfreie Anrechnungszeit nach § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI (Arbeitslosigkeit)
zurückgelegt, ist diese von der gemeinsamen Einrichtung zu melden. Als Meldegrund in der
Auswahlliste ist zu wählen: „Alo ohne Leistungsbezug § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI“.


(3) Der darlehensweise Bezug von ALG II begründet nicht die aus dem Leistungsbezug
entstehende Anrechnungszeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 6 SGB VI. Zeiten der Arbeitslosigkeit für
Leistungen, die lediglich als Darlehen bewilligt wurden, sind deshalb als Tatbestand nach § 58
Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI zu melden.


(4) Im Rechtskreis SGB II wird ferner im Hinblick auf die Sondervorschrift des § 58 Abs. 1 S.
3 SGB VI für arbeitslose Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die
Meldung über STEP genutzt. Hier wurde das Verfahren vollständig automatisiert.


(5) Die Ziffern 3.1, 3.6. und 3.7 gelten im Rahmen der Ziffer 5 (Rechtskreis SGB II)
entsprechend.
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 Anlage 


Information zur  
„Vermittlungssperre“ gemäß § 38 Abs. 3 SGB III 


aus rentenrechtlicher Sicht 


(abgestimmt mit der Deutschen Rentenversicherung) 


1. Grundsätzliches 


Sofern Sie als arbeitsloser Nichtleistungsbezieher Ihre Mitwirkungspflichten nach § 38 Abs. 2 
SGB III oder die in der Eingliederungsvereinbarung beziehungsweise gegebenenfalls mit 
Verwaltungsakt festgelegten Pflichten nicht erfüllen, ohne dafür einen wichtigen Grund zu 
haben, kann Ihre Agentur für Arbeit die Arbeitsvermittlung für die Dauer von zwölf Wochen 
einstellen (sogenannte Vermittlungssperre). Diese Vermittlungssperre kann für Sie erhebliche 
Nachteile in der gesetzlichen Rentenversicherung haben, da eine Anrechnungszeit wegen 
Arbeitslosigkeit für diesen Zeitraum nicht berücksichtigt werden kann. Auch Zeiten einer sich 
an die Vermittlungssperre anschließenden Arbeitslosigkeit mit erneuter Arbeitslosmeldung 
können durch den Rentenversicherungsträger nur dann als Anrechnungszeiten berücksichtigt 
werden, wenn Sie sich während der gesamten Vermittlungssperre fortlaufend und ernsthaft 
um Arbeit bemühen (Eigenbemühungen). In diesem Fall wird die Zeit der Vermittlungssperre 
von der Rentenversicherung als sogenannter Überbrückungstatbestand vorgemerkt.  


2. Art und Umfang der erforderlichen Eigenbemühungen während der Ver-
mittlungssperre 


Damit ein Überbrückungstatbestand vorgemerkt werden kann, müssen Sie während der 
Vermittlungssperre je Kalenderwoche in der Regel zwei schriftliche Bewerbungen für eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 15 
Stunden absenden. Die Bewerbungen müssen sich auf Beschäftigungen beziehen, die Sie 
nach Ihren Kenntnissen und Fähigkeiten auch tatsächlich ausüben können. Die 
Eigenbemühungen sind dem Rentenversicherungsträger durch entsprechende Unterlagen, 
vor allem durch Bewerbungsschreiben und die entsprechenden Antwortschreiben, lückenlos 
nachzuweisen. Wir empfehlen Ihnen, die entsprechenden Nachweise unmittelbar nach Ablauf 
der Vermittlungssperre bei Ihrem Rentenversicherungsträger vorzulegen, damit diese Zeit in 
Ihrem Versicherungskonto dokumentiert werden kann. 
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